
Sie erreichen uns: Mo. 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 – 17.30 Uhr Bankverbindung:
Di.-Do. 8.30 - 12.00 Uhr und 14.00 – 15.30 Uhr Sparkasse Neckartal-Odenwald 3060902 (BLZ 674 500 48)
Fr. 8.00 - 12.30 Uhr

Verrechnungsstelle Obrigheim, Postfach 11 64, 74843 Obrigheim

«Einrichtung»
«Patron» «Ort»
«Anrede_Adr» «Anrede» «Nachname»
«Straße»
«PLZOrt»

Verrechnungsstelle für Katholische
Kirchengemeinden Obrigheim
Kirchgasse 5, 74847 Obrigheim

Tel.: 06261/9719-0

Fax: 06261/9719-33

vst-obrigheim@ordinariat-freiburg.de

Es schreibt Ihnen: Herr Muth

Durchwahl: 06261/9719-11

Ihr Brief vom:

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: «KtoNr» 

Datum: 31. August 2007

Rundbrief 8 / 2007

Sehr geehrte«Anrede_sgh» «Anrede» «Nachname»,

sehr geehrte Damen und Herren,

wir informieren Sie mit diesem Rundbrief über:

1. Energiebericht 2006
2. Nichtraucherschutz
3. Update WinKabu

1.    Energiebericht 2006

Die Erzdiözese Freiburg hat den Energiebericht für das Jahr 2006 veröffentlicht. Sie finden den
Bericht im Internet auf der Seite www.ordinariat-freiburg.de. Dort können Sie sich den Bericht
herunterladen.

2.    Nichtraucherschutz

Zum 01.08.2007 ist in Baden-Württemberg das Landes-Nichtraucherschutzgesetz in Kraft getre-
ten. Dieses Gesetz verbietet das Rauchen

• in und vor Schulen

• in und vor Kindergärten

• in Gaststätten (Ausnahmen: separate Raucherräume in Nebenräumen)

• in allen Behörden, Dienststellen und sonstigen Einrichtungen des Landes und der Kommune
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Kindergartenleiterinnen und Kindergartenbeauftragte werden wir separat über das Rauchverbot
in Kindergärten und das zu Veranlassende informieren.

Für kirchliche Gemeinderäume schreibt das Landes-Nichtrauchergesetz kein generelles Rauch-
verbot vor. Es bleibt jedem Stiftungsrat selbst überlassen, darüber zu entscheiden, ob in den
Gemeinderäumen geraucht werden darf oder nicht. Wenn Sie für Ihre Gemeinderäume ein
Rauchverbot aussprechen, müssen Sie hierauf an allen Eingangstüren deutlich hinweisen. Wir
empfehlen weiterhin, Hinweise an den Eingangstüren zu Sälen, Besprechungs- und Gruppen-
räumen anzubringen. Sowie in der Hausordnung und in evtl. Mietverträgen auf das Rauchverbot
hinzuweisen.

Ein Hinweisschild können Sie sich von unserer Homepage herunterladen.

3.    Update WinKabu

Die Fa. Jerg hat ein Update für WinKabu (Version 2.0) heraus gegeben. Das Update können Sie
sich von der Seite www.systemhaus-jerg.de herunterladen.

Bitte gehen Sie so vor:

• schließen Sie Ihr Programm WinKABU

• gehen Sie auf die Seite www.systemhaus-jerg.de

• wählen Sie dort Downloads aus

• starten Sie das Herunterladen indem Sie auf Update winKABU 2.0 Stand 29. August 2007
klicken

• im erscheinenden Hinweisfeld wählen Sie die Option speichern

• wählen Sie den Speicherort c:\programme\WinKabu und klicken Sie auf speichern

• drucken Sie sich nach Abschluss des Downloads die Updatebeschreibung aus

• öffnen Sie das Programm WinKabu

• klicken Sie beim Hinweis ACHTUNG auf ja

• geben Sie für jeden Mandanten (Auswahl über die Lupe ganz oben) für die Sternsingerab-
rechnung die Ziffer 7 ein

• bestätigen Sie die Eingaben mit speichern

• die Kollekturnummer können Sie später erfassen (sh. Updatebeschreibung)

Freundliche Grüße aus Obrigheim

Klaus Muth


